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UNTERSUCHUNGSERGEBNISSE IM EINZELNEN

Zusätzlich ist in der Aktennotiz festgehalten, dass Herr Dr. Beck jeden Monat eine Zahlung in
Höhe von EUR 250 an die D50 für die Nutzung des Appartements in der Hauptverwaltung zu
leisten hat und dieser Betrag monatlich von dem Gehalt von Herrn Dr. Beck abgezogen wird.
(Anlage 22)

Unsere Untersuchung ergab, dass auf dem Konto „sonstige Erlöse" (Kontonummer: 830000) seit
Februar2008 eine monatliche Buchungin Höhe von EUR 250 festzustellen ist. DasGegenkonto für
die Buchung dieser Zahlungen lautet „Gehälter" (Kontonummer: 410100). Frau Kremp bestätigte

uns gegenüber ferner, dass die regelmäßige Buchung dieses Zahlungseingangs im Februar 2008

begonnen habe.

Im Hinblick auf die damit entgegen der vorgenannten Aktennotiz fehlenden Zahlungen für die
Monate Dezember 2007 und Januar 2008 teilte uns Frau Döbrich Folgendes mit:

Die Nutzung der Unterkunft durch Herrn Dr. Beck habe tatsächlich erst irn Januar 2008
begonnen. Vorauseilend habe sie jedoch bereits im Einzugsmonat;Okt6ber 2007 den Abzug in
Höhe von EUR 250 vom Nettogehalt des Herrn Dr. Beck veranlasst. Nachdem ihr dieses Versehen
aufgefallen sei, habe sie angewiesen, im Januar 2008 - als Ausgleich für die Zahlung im Oktober
2007 - keinen Abzug vorzunehmen und mit dem regelmäßigen Abzug erst im Februar 2008 zu
beginnen. %, "%%k ?V

Diese Darstellung entspricht den Angaben aus den Gefeltsabrechnungen des Herrn Dr. Beck für
die Monate Oktober 2007, Dezember 2007 sovile Januar ünWebruar 2008. (Anlage 27; Anlage 28;
Anlage 29) . :£%.

Die Gehaltsabrechnung für den Monat'•• Oktober 2007 weist zudem einen entsprechenden
handschriftlichen Vermerk auf, wonach der" Betrag von EUR 250 zu früh abgezogen worden sei
sowie, dass zum Ausgleich dieses Fehlers Herr Dr. Beck im Januar 2008 keine Kosten für die
Unterkunft in der Hauptverwaltung bezahlen werde. (Anlage 27)

In seiner Stellungnahme vom 13. Oktober 2011 hatte Herr Dr. Beck allerdings ausgeführt, dass er
bereits seit Ende 2007 Miete für das Appartement bezahlt habe. Hierzu noch einmal befragt,
erläuterte Herr Dr; Beck, dass er bis Ende Dezember 2007 noch in dem Garni-Hotel Sauer in Neu-
Isenburgltibernachtet habe Die letzte Überqjcr^g sei von Donnerstag, dem 20. Dezember
2007, auTfreitag, den 21. Dezember 2007 erfolgt. Danach sei er, wie jedes Jahr, zwischen den
Feiertagentin.den Weihnachtsurlaub gegangen, da zwischen den Feiertagen immer sein Kollege
„die Stetttinüf^iialte''. Seines Erachtens seien somit Übernachtungen in dem Appartement
tatsächlich erst ab Januar 2008 erfolgt. '

Unsere Überprüfung des Kontos „Sonstige Erlöse" ergab, dass von Februar 2008 bis Dezember
2011 entsprechende Eingänge vom Gehaltskonto des Herrn Dr. Beck festzustellen sind.

Festzuhalten ist ferner, dass der Mietpreis auch nicht offensichtlich unangemessen ist. Der

durchschnittliche Quadratmeterpreis in Frankfurt a. M. liegt laut aktuellem Mietspiegel bei
EUR 10,95, was einem Mietpreis von EUR 250,76, also dem vereinbarten Mietpreis entspricht.
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